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 Veröffentlicht am 17.11.1954

Norm

ABGB §1320 B1

Rechtssatz

Verschulden, wenn ein Fahrradfahrer seinen Hund auf der Straße mitlaufen läßt, sodaß ein Motorradfahrer über ihn

stürzt. Der Hund müßte eben so abgerichtet sein, daß er immer dicht neben dem Fahrrad läuft.
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